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 Veröffentlicht am 28.11.2007

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §1 Abs1 Z2;

Rechtssatz

Die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstandes für den Bedarf seines Personals war von § 1

Abs. 1 Z 2 UStG 1994 in der Stammfassung, welcher lediglich die Zwecke außerhalb des Unternehmens ansprach, nicht

erfasst.
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